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Gesetz über die Mobilitätsdateninfrastruktur 

Stellungnahme des Kantons Zug 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 2. Februar 2022 hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation UVEK die Kantone eingeladen, zum Gesetz über die Mobilitäts-

dateninfrastruktur (MODIG) Stellung zu nehmen. 

 

Wir begrüssen die Schaffung einer Gesetzesgrundlage, welche die Verfügbarkeit und den Aus-

tausch von Mobilitätsdaten grundsätzlich massiv erleichtert und regelt. Unternehmerisches 

Handeln und Innovationen im sich rasch entwickelnden Mobilitätsmarkt sollen mit dem MODIG 

ermutigt und gestärkt werden. Der zu diesem Zweck neu zu bildenden Bundesanstalt mit um-

fassendem Auftrag stehen wir hingegen skeptisch gegenüber. Es ist eine organisatorisch ein-

fachere Plattform zu wählen, deren hoheitliche Kompetenz auf das Wesentliche zu beschrän-

ken ist. 

 

Ihre spezifischen Fragen zum MODIG sind in der Beilage dieses Schreibens beantwortet. 

 

Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen . 

 

 

Freundliche Grüsse 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

sign.  sign. 

 

Martin Pfister Tobias Moser  

Landammann Landschreiber 

 

 

Beilage: 

- Fragebogen zum Bundesgesetz über die Mobilitätsdateninfrastruktur (MODIG)  
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Kopie mit Beilage an: 

- konsultationen@bav.admin.ch 

- Zuger Mitglieder der Bundesversammlung 

- Datenschutzstelle, datenschutz.zug@zg.ch 

- Volkswirtschaftsdirektion, info.vds@zg.ch 

- Direktion des Innern, info.dis@zg.ch 

- Baudirektion, info.bds@zg.ch 

- Amt für Raum und Verkehr, info.arv@zg.ch 

- Tiefbauamt, info.tba@zg.ch 


